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9. Änderung des Teilflächennutzungsplanes für den Bereich der 
ehemaligen Gemeinde Elmenhorst
- Abwägungs- und Feststellungsbeschluss -
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst
Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 beabsichtigt die Gemeinde Kalkhorst die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes gemäß § 
10 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung "Ferienhausgebiet" zu 
schaffen. Das Ziel der Planung besteht darin, das in die Landschaft eingepasste Haus zu 
erhalten und die mittlerweile etablierte Nutzung als Ferienhaus zu legalisieren.

Für das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 sind im wirksamen Teil-
flächennutzungsplan für den Bereich der ehemaligen Gemeinde Elmenhorst derzeit Flächen 
für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Beachtung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbe-
reitender und verbindlicher Bauleitplanung wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. Die Aufstellung der 9. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde 
Kalkhorst erfolgt daher parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Teilflächennutzungsplanes entspricht im Wesentli-
chen dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 2.

Mit dem Vorentwurf des Bauleitplanes wurde im Zeitraum August/ September 2016 die früh-
zeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchgeführt. Die Stellungnahmen, die im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung abgegeben wurden, wur-
den in die Zwischenabwägung eingestellt. Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf erarbei-
tet.

Am 07.11.2017 wurde der Entwurf von der Gemeindevertretung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung beschlossen. Diese fand in der Zeit vom 08.12.2017 bis zum 09.01.2018 statt. 
Parallel dazu wurde die Behördenbeteiligung durchgeführt. Seitens der Öffentlichkeit wurden 
keine Stellungnahmen abgegeben. Die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie den Nachbargemeinden vorgebrachten Stellungnahmen wurden geprüft. 
Durch die Prüfung ergaben sich Ergänzungen in den Planunterlagen (u.a. Kennzeichnung 
der Bauflächen, für die eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist; Anpassung 
der Darstellung des Gewässerschutzstreifens; Ergänzung der FFH-Vorprüfung). 

Nunmehr können der Abwägungsbeschluss sowie der abschließende Feststellungsbe-
schluss gefasst werden.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt:
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Die Gemeindevertretung hat die während der Beteiligung der berührten Behörden, der sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden vorgebrachten Stellung-
nahmen mit folgendem Ergebnis geprüft:          siehe Anlage
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange sowie den Nachbargemeinden, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwä-
gungsergebnis mitzuteilen.

3. Die Gemeindevertretung beschließt die 9. Änderung des Teilflächennutzungsplanes für 
den Bereich der ehemaligen Gemeinde Elmenhorst in der vorliegenden Fassung.

4. Die Begründung zur 9. Änderung des Teilflächennutzungsplanes für den Bereich der ehe-
maligen Gemeinde Elmenhorst wird gebilligt.

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, für die 9. Änderung des Teilflächennutzungsplanes für 
den Bereich der ehemaligen Gemeinde Elmenhorst die Genehmigung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde einzuholen. Die Erteilung der Genehmigung ist entsprechend der 
Hauptsatzung der Gemeinde Kalkhorst ortsüblich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
- Geltungsbereich
- Abwägungstabelle,
- Planzeichnung, wirksame Fassung (Bestand),
- Planzeichung, 9. Änderung,
- Zeichenerklärung,
- Begründung
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